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Stellungnahme des Landasvarbandes der Voll\shochschulen von NRWe.V. 
zum Regiarungsentwurf fOr diil Novellierung das Landesmecliengesatzes 
(In seiner Stellungnahme beschränkt sich det Laoclesverband der Volkshochschulen auf die Rege
lungen zu den Bürgermedien bzw •. BOrgeriunk) 

Sehr geehrte Fra ... Gedecke, 

mit der anstehenden Novemerung des Landesmediengesetzes (lMG) soll .. n die Bürgennedien 
gestärkt werden. RückbHckend auf die letzte grOße NoIIellierung 2007 I!lsat sich feststellen. da" .. 
der·BOrgerfunk seinerzeit stark beschnitten und in .vlelen Regionen faktisch abgesohafft wurde. 
Gerade engagierte Bürgerfunkgruppen haben häutig aufgegeben, viele Radiowerkstätten z. B. an 
Volkshochschulen fuhren die ProduktiOn herunter oder stellten dIe ArI:lelt ganz ein. 

Eine ROckkehr zu der Situation vOr 2007 mit der falsche Anreize Salzenden .Minutenförderung' ist 
niCht gewllnschl. Vielmehr fordert der Landesverband der Volkshochschulen, dass bei der Jetzigen 
Novellierung des LMG die Chancen auf eine echte Verl:lesserung der Rahmenbedingungen ftlr den 
Bürgerfunk genutzt werden. Des gIlt insbE!$ondera für hörerfreundliche Sendezeiten und die finan
zielle Abslcherung der InfrastruklLlr. Ein gut gemaohter Bürgerfunk dient allen. Aber nur wenn die 
Rahmenbedingungen l!tlmmen, können die Bürgermedien Ihren Wichtigen Funktionsauflrag erfül
len, 

.. BCllyennedien ermöglichen Bürgerinnen und Bilrgern, sich an der Schaffung und Veröffentlichung 
\/on Inhalten in Medien zu beteiligen und tragen SO ..... r Ausbildung Ihrer Medienkompetenz bei. 
Bürgermedien erg!inzen durch Innovative, kreative und vielfältige Inhalte das publizistische Ange
bot für Nordrhein--Westfalen und leisten einen Beftrag Zur gesellschaft"chen Meinungsbildung (§ 40 
LMG)·. . 
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Konkrete Regelungen: 

Im Weiteren wird detaillierter auf einzelne AlIpekte eingegangen: 

(1) Sendezeit I Sendedauer 

Nach dem· Regierungsentwllrf soll es Im PrInzip bei der bisherig"n Sendezeit bleiben, also insbe
sondere der hörerannen Sendestre<;ke werktags zwischen 21.00 unti 
22.00 Uhr (vgl. § 408 Abs. 5). Das ist enttäuschend. Auch stellt sich die Frage. warum das auf

. wändige Online-Konsultetionsverfahren im. FrOhjahr 2013 und die dort zahlreich geäußerten Forde
rungen zu Mrertreundlichen Sendezeiten keine Batücksichtigung gefunden haben. Die im Entwurf 
neu eingeführte KanrrRegelung fur andere Send~iten und LIVe-Sendungen whU diasen Mengel 
nicht beheben. Die BOrgerfunker wären dabei immer abhängig vom Wohlwollen des Senders bzw. 
der Veranstaltergemelnsohaft. 

Oie tägliche Sendezeit sollte spätestem; um 20.00 Uhr im Anschluss an das lokale Programm be
ginnE.n und entsprechend dem Bedarf der Gruppen auf maximal zwei Stunden taglich ve!längert 
werden. 

(2) Finanzielle Absicherung der Infrastruktur 

§ 40 Abs. 6 des Regierungsentwurfs SleUt die ,Förderung der Grundlagen technischer undorgani· 
satorisoher Infrastruktur" durch die Landesanstalt für Medien in Aussicht. Dieser An",,,,tz iet zu be
grOßen, denn die bisherige ProjektfOrderung reicht fOr das umfangreiche Regelangebot der Radlo
werk_en nicht aU5_ Der BDrgerfunk, wenn er mit vielen aktIVen Radiowerkstälten Ober das land 
verteilt seinem Funktionsaufttag gerecht werden will. braucht insgel'lamt eine lSockelförderun9 und 
damit eine. finanzielle Absieherung der Infrastruktur für die nicht kommerzielle Medienarb~it in 
NRW. Allerdings sollte die Förderung der Radiowerkstätten an klar definierte Qualitätsmerkmale 
geknOpft !lein. 

Der Begründung zu § 40 des R"9ierungsernwurfs ist zu entnehmen. dass .gerade kleineren oder 
neuen Institutionen finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen sind. Die Volkshochschulen In NRW 
befUrchten. daee eie I/on einer derartigen Förderung ausgeschlossen sein könnten - mit negativen 
Folgen fIlr den Bilrgerfunk. Angesiohts der angespannten kommunalen Haushalte können sich 
viele Volkshochschulen ohne eine finanzielle UnterSl(jlZung von außen gar nioht der _freiwilligen" 
Aufgebe BOrgerfunk annehmen. Deshalb sollte klargestellt werden, dass auch Radiowerkstälten 
von Volkshochschulen eine Infrastrukturförderung nach § 40 erhaltero können. 

(3) Elnbezlehung weiterer Zielgruppen 

§ 40 Abs_ 6 postuliert für die Fördennallnahmen der lfM das .Ziel ihrer insgesamt genel'3tlonen
Ober9reifenden und integratlVen Nutzung'. Die hier vorgesehene Öffnung der Förderung von Schü
ler- und JUgendprojekten für andere soziale Gruppen ist sehr zu begrOßen und stärkt deren media
le Teilhabe. Auch soziale Initiativen wie Seniorenprojekte, Eine-Weil-Gruppen, Migranlenorganisa
Honen oder Selbsthilfegruppen haben es verdient, in die Förderung einbezogen zu werden .. Diese 
Gruppen - anders als es bei reinen SchOler- und JugendprQjekten möglich Ist - bieten die Gewähr 
einer längerfristigen kontinuierliche" Mitarbeit. 

(4) Lehr-/Lemsender rur den Bllrgerfunk 

Der Landesverband der Volkshochschulen beurteilt den Aufbau eines Lehr- und Lemsenders nun 
auch im Hörfunkbereich (§ 40c Abs. 1) positIV. Die Erfahrungen mit .nrwlslon" fOr das BUrgerfem
sehen sind ennutigend. 
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(5) Gemein$Ame Internet-Plattform 

Der Aufbau einer Internet-Plattform (§ 40c Abs. Z) wird begrüßt. Die modernen digna len Verbrei
tungswege und Möglichkeiten der Archivierun~~", :ediatheken bieten dem BUrgerfunk die Mög-
lichkeit, das Programmangebot einer breiteren fchkeil zugiingßch zu machen. 

(6) Sill< der Bürgermeclien in der MedienkommissIon 

Gemäß § 93 Abs. 3 erhalten die Bilr9ermedien einen SitZ In der Medienkommission. Auch diese 
neue Regelung iSt sinnvoll. SO können die B!lrgermedien ihr Fachwissen einbringen, die Interes
sen der niohtkomlilerzlellen Medfenarbeit in NRW vertreten und Ihre Anliegen in der Medienkom
mission bzw. in der LfM selbstständig vortragen. 

Zusammenfassend sleUt der Landesverb~nd der Volkshochschulen fest: 

Der RegierUngsentwurf zur Novellierung enthält v"rschiedene posItive Aspekte. Das gilt insbeson
dere für die finsn~elle Abslcherung der Infrastruktur, die Einbe~ehung weiterer 'Zielsruppen und 
die Nulzung diSitaler VerbreitUngswege durch die Bürgermedien. Bei der Sendezeit. dem ent
scheidenden Erfolglifaktor für eine lebendige, flächendeckende Bürgerfunk-Landschaft in NRW. 
bringt die Novelle jedoch keine substentiellen Verbesserungen. Hier sollte der Landtag neohbes
sem - im Sinne eines fairen Inl ......... enausgleichs z.wi$~hen Veranstelte'I:Jemeinschatten und 60r
gerfl.lnkem. 

Wir wUrden uns freuen, wenn unsere Stellungnahme eine Berilcksich!isung bei der Anhörung sm 
8. Mai 2014 findet. 

Mit freundlichen Grüßen 

jMr·I!t~ .. ~~ 
BO'I:Jennelsterin Sonje Leidemann 
(VorsitZende des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRVV) 


